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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 22.07.2020 
 

Vorlagen-Nr.: 3/084/2020 

Berichterstatter: Herzog, Daniel 

Betreff: 19. Änderung des Flächennutzungsplanes (parallel zum Verfahren 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Solarpark Veitswend„ 
mit integriertem Vorhaben- und Erschließungsplan) – 
Aufstellungsbeschluss 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
Die 19. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Dinkelsbühl erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 
BauGB im Parallelverfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das 
Sondergebiet „Solarpark Veitswend“.  
 

Geplant ist die Darstellung einer Sonderbaufläche (S) gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO mit der 
Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“. Die Größe des Änderungsbereiches um-
fasst laut Angaben des Planungsbüros 6,6243 ha.  

Derzeit stellt der rechtskräftige Flächennutzungsplan der Stadt Dinkelsbühl im Bereich des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes für das Sondergebiet „Solarpark Veitswend“ eine Fläche für 
die Landwirtschaft bzw. Flächen für Wald dar.  

 
 
Der räumliche Geltungsbereich wird wie folgt abgegrenzt: 
 

 

 

Der Geltungsbereich der 19. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst die Flächen mit den 
Flur-Nrn. 692 und 696 sowie eine Teilfläche des Grundstücks mit der Flur-Nr. 690 der Gemar-
kung Weidelbach und hat eine Größe von 6,6243 ha, wovon insgesamt 5,3150 ha mit Photovolta-
ik-Modulen überbaut werden sollen. Die räumliche Abgrenzung erfolgt im Norden durch den öf-



  Seite 2 von 4 

 

fentlichen Feld- und Waldweg „Oberer Linzenholzweg“ (Bestandsverzeichnis-Nr. 1281), im Osten 
durch den öffentlichen Feld- und Waldweg „Tiefackerweg“ (Bestandsverzeichnis-Nr. 1231), im 
Süden durch den öffentlichen Feld- und Waldweg „Veitswender Triebweg“ (Bestandsverzeichnis-
Nr. 1230) und im Westen durch die Autobahn A7. Das Plangebiet liegt ca. 490 m westlich von 
Veitswend. 
 
Der Geltungsbereich der (19.) Flächennutzungsplanänderung deckt sich mit dem Geltungsbe-
reich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 

Bebauungspläne sind grundsätzlich und gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungs-
plan zu entwickeln. Nachdem das Vorhaben und entsprechend der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan-Vorentwurf mit dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan nicht stimmig ist, bedarf es 
einer Flächennutzungsplanänderung. Diese 19. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Dinkelsbühl erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zur Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes Sondergebiet „Solarpark Veitswend“. 

 

Der Vorhabenträger der Maßnahme, Herr Wolff, hat aufgrund der positiven Beurteilung durch den 
Bauausschuss das Planungsbüro PUNCTOplan, Augsburger Straße 17, 86551 Aichach, beauf-
tragt, die für das Verfahren notwendigen Unterlagen zu erstellen. Die Errichtung einer Photovolta-
ik-Freiflächenanlage ist Gegenstand der Planung und damit des Bauleitplanverfahrens. Baupla-
nungsrechtliche Voraussetzung für die Genehmigung der Anlage ist ein vorhabenbezogener Be-
bauungsplan „Solarpark Veitswend“ auf der Grundlage einer gleichlautenden Flächennutzungs-
planung. Damit Bebauungsplan und Flächennutzungsplan inhaltlich harmonieren wird im Paral-
lelverfahren der Flächennutzungsplan geändert (19. Änderung).  
 
 
 
Anlagen:  
AL - 01 – Vorentwurf-19.-FNP-Änderung-Sonderbaufläche „Solarpark Veitswend“ 
 

Folgende Dokumente können außerdem im Stadtbauamt eingesehen bzw. von dort ange-
fordert werden: 
 

 Begründung_Vorentwurf-zur-19.-Änderung-des-Flächennutzungsplanes 

 Vorentwurf-Umweltbericht_vom_22-07-2020 
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Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 8 BauGB, den Flächennutzungsplan der Stadt Dinkelsbühl im Bereich des auf-
zustellenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das Sondergebiet „Solarpark Veitswend“ 
zu ändern (= 19. Änderung). 
 
Die 19. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Dinkelsbühl erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 
BauGB im Parallelverfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das 
Sondergebiet „Solarpark Veitswend“. 
 
Geplant ist die Darstellung einer Sonderbaufläche (S) gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO mit der 
Zweckbestimmung „Freiflächen-Photovoltaik“. Die Größe des Änderungsbereiches umfasst laut 
Angaben des Planungsbüros 6,6243 ha. 
 
Der Geltungsbereich der 19. Änderung des Flächennutzungsplanes und des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes ist dargestellt in den heute vorgelegten Planvorentwürfen vom 22.07.2020. 
 
Der Geltungsbereich der 19. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst die Flächen mit den 
Flur-Nrn. 692 und 696 sowie eine Teilfläche des Grundstücks mit den Flur-Nrn. 690 der Gemar-
kung Weidelbach und hat eine Größe von 6,6243 ha, wovon insgesamt 5,3150 ha mit Photovolta-
ik-Modulen überbaut werden sollen. Die räumliche Abgrenzung erfolgt im Norden durch den öf-
fentlichen Feld- und Waldweg „Oberer Linzenholzweg“ (Bestandsverzeichnis-Nr. 1281), im Osten 
durch den öffentlichen Feld- und Waldweg „Tiefackerweg“ (Bestandsverzeichnis-Nr. 1231), im 
Süden durch den öffentlichen Feld- und Waldweg „Veitswender Triebweg“ (Bestandsverzeichnis-
Nr. 1230) und im Westen durch die Autobahn A7. Das Plangebiet liegt ca. 490 m westlich von 
Veitswend. 
 

Derzeit stellt der rechtskräftige Flächennutzungsplan der Stadt Dinkelsbühl im Bereich des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes für das Sondergebiet „Solarpark Veitswend“ eine Fläche für 
die Landwirtschaft bzw. Flächen für Wald dar. Das Vorhaben Sonderbaufläche „Freiflächen-
Photovoltaik“ macht nun die Flächennutzungsplanänderung erforderlich. Bebauungspläne sind 
gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Mit der Erarbeitung des 
Planvorentwurfes hat der Vorhabenträger das Planungsbüro PUNCTOplan, Augsburger Straße 
17, 86551 Aichach, beauftragt. 

 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl billigt den Vorentwurf der 19. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Dinkelsbühl im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes für das Sondergebiet „Solarpark Veitswend“ in der Fassung vom 22.07.2020 und beschließt, 
den Vorentwurf in der Fassung vom 22.07.2020 mit Begründung und Umweltbericht gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB öffentlich auszulegen und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 
BauGB durchzuführen. 
 
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgt durch ortsübliche 
Bekanntmachung in der Zeitung und durch die Veröffentlichung der Bekanntmachung auf der 
Homepage der Stadt Dinkelsbühl (auf der Internetseite der Stadt Dinkelsbühl kann sowohl der 
Plan-Vorentwurf als auch die Begründung und der Umweltbericht als pdf-Dokument während der 
Auslegungszeit heruntergeladen werden - Internetadresse: www.dinkelsbuehl.de/deutsch/alle/ 
stadt-dinkelsbuehl/bauleitplanverfahren/). Zeitgleich erfolgt die Unterrichtung der Behörden ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB. 
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